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YACHTRECHT INTERNATIONAL: 

MALTA  
NEW LEASE 2019

Die Tage der standardisierten „Schemes“ zum 
schnellen, vergünstigten VAT PAID sind vorbei – 
aber es gibt Licht am Horizont: Malta New Lease 
2019 und das CPS-Croatia-Charter-Model 2019

TEXT_Prof. Dr. Christoph Schließmann

Am Markt hat sich gezeigt, dass versteuerte und unversteuerte 

Yachten meist den gleichen Marktwert haben und die Unterschie

de nicht signifikant sind.

Wir haben uns mit den neuen Modellen aus Malta (und am Rande 

Zypern) nicht zufrieden gegeben und haben auch mit der vorge

nannten Erkenntnis nach innovativen und legalen Gestaltungen 

anderweitig gesucht. Zusammen mit meinem Team in Split habe ich 

seit vielen Monaten an einer Gestaltungsalternative über Kroatien 

gearbeitet. Wir haben unser Konzept dem kroatischen Finanzminis

terium in einem Hearing vorgestellt und für eine verbindliche Aus

kunft zur Prüfung eingereicht. Im Mai 2019 haben wir sozusagen 

druckfrisch den Bescheid erhalten und können exklusiv für alle Yach

ten von EUEignern ab ca. 700 T€ Invest die die EUGewässer nicht 

oder nur wenig verlassen, eine sehr attraktive und wirtschaftlichfle

xible Lösung mit höchstmöglichem Eigencharteranteil anbieten!

Hier die wichtigsten Eckdaten des CPS-Croatia-Charter-Mo-
dell – wobei jeder Fall individuell im Detail gestaltet wird:

•  Rechtlicher und geschäftlicher Hub ist eine kommerzielle Ree

dereiGesellschaft nach kroatischem Recht.

•  Diese kauft die Yacht mehrwertsteuerneutral als kommerziel

les Asset.

•  Obwohl die Yacht steuerlich kommerziell ist, wird sie unter kro

atischer Flagge als PLEASUREYacht registriert, d. h. ohne die 

Notwendigkeit der Erfüllung anspruchsvoller Bestimmung ei

nes Commercial Codes, Commercial Safe Manning oder z. B. 

des Maritime Labour Code.

•  Damit kann die Yacht auch ohne die für Yachten unter Com

mercial Codes erforderlichen großen Fahrlizenzen, z. B. vom 

Eigner, gefahren werden.

•  Die Yacht muss offiziell am Markt zum Charter angeboten wer

den, jedoch besteht keine MindestVercharterungsquote, die 

zu erreichen ist.

•  Ansonsten kann die Yacht durch den UBO und dessen Familie 

zu speziellen Preisraten selbst gechartert werden, wobei ledig

lich die Vorgabe besteht, dass keine 100 Prozent Eigencharter 

pro Steuerjahr erfolgen darf. Dies ist für Eigner, die gerne eine 

Vercharterung zur teilweisen Kostendeckung anbieten wollen, 

aber ansonsten die Yacht selbst nutzen möchten.

•  Eigen und Fremdcharter müssen pro Steuerjahr einen be

stimmten, gut zu erreichenden und wirtschaftlichen Umsatz 

erzielen, 

•  auf welchen dann 13 Prozent kroatische VAT entrichtet wer

den, die allerdings als Aufwand absetzbar ist. 

•  Dazu können alle KernBetriebskosten als Aufwand geltend 

gemacht werden sowie 

•  eine durch die Reederei zu beschließende Abschreibungsrate 

der Yacht. 

•  Idealerweise erwirtschaftet die Reederei in einem Wirtschafts

jahr eine „schwarze Zahl“, um vor allem alle Kosten des Yacht

betriebs und der Verwaltung zu decken. 

•  CPS Schließmann bietet rund um die Gestaltung wie auch die 

laufende Verwaltung ein FullService Programm über die Bü

ros Frankfurt und Split.

Ich persönlich bin überzeugt, dass das CPSCroatiaCharterMo

dell einen dringenden Bedarf am Markt deckt und für viele Yacht

eigner die Lösung für einen wirtschaftlichen Betrieb mit rechtli

cher und steuerlicher Klarheit ist, allen voran für solche, die im 

neuen MaltaLease, das wir nun näher beleuchten, keine Heimat 

mehr finden. 

Malta wurde Opfer seines Erfolges mit dem Scheme. Flag

genStaaten im Wettbewerb, die damit nicht konkurrieren 

konnten, sahen die Malta Flagge ungern und insistierten auf 

politischer Ebene. Politische Skandale trieben die Investigati

onsmedien. Fallbeil und Auslöser des InfringementVerfahrens 

war dann das EUGHUrteil zum MercedesBenz Finanzie

rungsLeasing in 2017 (EuGH v. 04.10.2017 – C164/16), an dem 

gemessen das alte MaltaLeaseScheme nicht EUrechtskon

form ist und die EUKommission im März 2018 eine Vertragsver

letzungsKlage erhob. Malta war gezwungen, im August 2018 

sein populäres LeaseScheme zu schließen.

Auf den Punkt gebracht, war das MaltaLeaseScheme nach mal

tesischem Recht zulässig und möglich, weil Malta ein operatives 

„Dienstleistungsleasing“ anders definierte als die EU, bzw. das 

Recht anderer EUStaaten. Danach war ein effektives Finanzie

rungsleasing, das zum Ziel hatte, das Eigentum an der Leasingsa

che spätestens mit Zahlung der letzten fälligen Rate zu erwerben, 

eben nicht als StandardMietvertrag mit Kaufoption (sog. Miet

kauf) auszulegen, als operatives Dienstleistungsleasing mit ent

sprechend steuerlicher Begünstigung qualifiziert. 

Es gab keine wirtschaftlich sinnige Möglichkeit für den Leasing

nehmer, ein neues Leasingverhältnis nach Abschluss des ersten 

Leasingzeitraums zu strukturieren und während der etwa zehn 

Jahre eines laufenden Leasingprogramms ist keine Yacht vom Lea

singnehmer je nicht erworben worden. Ein Leasing, bei dem die 

KaufOptionsausübung zum gegebenen Zeitpunkt als die einzig 

wirtschaftlich rationale Möglichkeit für den Leasingnehmer er

scheint, ist nach EURecht, so der EUGH, aber ein Finanzierungs

Nicht anders ging es Malta. Seit gut zehn Jahren ist Malta mit ei

nem nach eigenem Recht zulässigen VAT Lease Scheme zur 

schnellen und attraktiven Erreichung des „VAT PAID Status“ – ef

fektiv bestenfalls 5,4 Prozent nach einer nur kurzen Charterzeit – 

unter dem Wahrnehmungsradar der EU geflogen und zog da

durch viele große Yachten an. 

Dieser „einzigartige Wettbewerbsvorteil“, den sich Malta geschaf

fen hat, ist unwiederbringlich verloren. Das „Malta Lease Scheme“ 

ist seit August 2018 außer Kraft und wird so auch nicht mehr kom

men. Wer bis zu diesem Zeitpunkt noch eine Annahmebestäti

gung seiner „LeaseApplication“ vom maltesischen Finanzministe

rium bekommen hat, dessen Yacht wird noch zu den alten Kondi

tionen behandelt und er wird 2019 auch das begehrte „VAT PAID“ 

bekommen. Alle anderen müssen überlegen, was für sie die beste 

alternative Lösung ist bzw. auf das angekündigte neue MaltaLea

seAngebot warten, das jedoch EUkonform und mit dem alten 

wenig gemein haben wird.

Das neue MaltaLease eignet sich aufgrund des Gestaltungs und 

Verwaltungsaufwands aus wirtschaftlicher Sicht für Yachten jen

seits des drei Mio. € Investments bzw. für solche, die tatsächlich in 

einem signifikanten Umfang offshore = nonEU unterwegs sind. 

Das schränkt gegenüber dem früheren MaltaLease den Kreis der 

potenziellen Zielgruppe sehr deutlich ein. Bevor ich daher auf das 

neue Malta Lease eingehe, möchte ich Ihnen einen gerade bestä

tigte innovative Alternative vorstellen.

Allen Überlegungen voran stellen wir uns die Frage, ob es über

haupt notwendig ist, einen VAT PAID Status für seine Yacht zu ha

ben oder ob es für Eigner rechtssichere Alternativen gibt? 

Zum einen muss man feststellen, dass die einmal gezahlten Steu

ern unwiederbringlich weg sind, wenn die Yacht z. B. aus der EU in 

ein Drittland verkauft wird. Wenn die Yacht länger als 3 Jahre au

ßerhalb der EU unterwegs ist, verliert sie ihren VAT PAID Status und 

muss bei Wiedereintritt in die EU nochmals dann zum Zeitwert 

der Yacht versteuert werden. 

I. DAS NEUE CPS-CROATIA- 
CHARTER-MODELL

II. ZUM HINTERGRUND DER  
ENTWICKLUNGEN IN MALTA  
UND ANALOG ZYPERN



88 89

KOLUMNE  I YACHTRECHT

leasing mit der Folge, dass zu Beginn des Kaufs die volle jeweils 

anzusetzende MwSt. fällig wird. 

Letztendlich bleibt Malta aber in guter Gesellschaft, denn parallel 

hat die EUKommission dasselbe Verfahren auch gegen Zypern 

betrieben. Es wurden sogar auch im Dezember 2018 gegen Italien 

und das Vereinigte Königreich Vertragsverletzungsverfahren we

gen Steuervergünstigungen für Yachten und Flugzeuge eingelei

tet. Die Kommission hat Italien – das auch eine „Italian Lease“ mit 

Kaufoption anbietet, ein Aufforderungsschreiben übermittelt, 

weil es den korrekten Mehrwertsteuerbetrag für das Leasing von 

Yachten nicht erhoben hat. 

Malta hat am 28. Februar 2019 neue Leitlinien für ein operatives 

Lease bei Übergabe/Lieferort der Yacht in Malta veröffentlicht. 

Das neue LeasingAngebot aus Malta hat mit dem alten Schema 

nichts gemein: KEIN VAT“Versteuerungsturbo”, bei dem nach 12 

Monaten AbzahlungsLeasing das “VATPAID” auf die Yacht erteilt 

wird. Vielmehr handelt es sich um ein reines operatives Nut

zungsLease, bei dem die Yacht VAT FREI bleibt und der Eigner/

Nutzer lediglich auf die Nutzung der Yacht in EU Gewässern nach 

bestimmten Quotenformeln Mehrwertsteuer entrichtet. Die 

Yacht kann EX VAT wieder verkauft werden.

Die neuen Leitlinien sehen somit ein System für die tatsächliche 

„Nutzung und den Genuss“ von Yachten, auf der Grundlage der zu

rückgelegten Entfernungen vor. Kann der Leasinggeber nachwei

sen, dass die Yacht vom Leasingnehmer durch Logbücher und Auf

zeichnungen über die GPSKoordinaten außerhalb der EUGewäs

ser genutzt wurde, so können die entsprechenden Anpassungen 

der Mehrwertsteuererklärungen vorgenommen werden, wie in 

den Leitlinien erläutert, sodass die MwSt. während dieses Zeitraums 

nicht fällig wird. Die Behörden werden sicherstellen, dass die Leitli

nien korrekt und mit größter Transparenz umgesetzt werden. 

Darüber hinaus erwarten die Behörden jedes Jahr einen realisti

schen Prozentsatz der Nutzung und des Nutzens der Yachten in den 

EUGewässern. Eine Ausnahme bilden Fälle, in denen die Leasing

nehmer nachweisen können, dass die Yacht das Jahr außerhalb der 

EU verbracht hat, wie dies bei Schiffen der Fall wäre, die im Pazifik 

fahren, während sie beispielsweise eine Weltreise unternehmen.

Eine Leasingvereinbarung kann nach Ablauf oder durch Aufhe

bungsvereinbarung der Parteien gemäß den Bedingungen des 

Leasingvertrags gekündigt werden, z. B. im Falle des Eintritts ei

nes bestimmten Ereignisses wie dem Verkauf oder dem Verlust 

der Yacht. In diesem Fall würde der Besitz der Yacht an den Lea

singgeber zurückgehen, dem es freisteht, ein neues Leasing ein

zugehen oder die Yacht zu verkaufen. Alternativ kann das Lea

singverhältnis erneuert werden, wenn die Parteien dies nach 

Ablauf der Frist beschließen. 

Der Leasingnehmer kann die Yacht auch vor der Beendigung des 

Leasingverhältnisses oder nach dessen Ablauf selbst kaufen. An

sonsten steht es den Parteien weitgehend frei, im Rahmen der 

neuen VATLeitlinien und dem EURecht ihre Beziehungen nach 

ihren Wünschen und im Einklang mit den maltesischen und 

EUVorschriften zu regeln. 

Gegenüber der beim Kauf sonst fälligen vollen Steuer auf den 

Yachtkaufpreis kann durchaus viel Liquidität gespart werden, vor 

allem dann, wenn die Yacht nachweisbar viel offshore unterwegs 

ist. Nach den neuen Leitlinien wird die maltesische MwSt. auf der 

Grundlage der tatsächlichen Nutzung der Yacht berechnet. Dies 

bedeutet, dass auf den Teil des Leasingverhältnisses, der auf die 

tatsächliche Nutzung der Yacht in NichtEU oder internationalen 

Gewässern entfällt, keine Mehrwertsteuer erhoben wird.

Ob das der Fall ist, muss im Einzelfall genau geprüft und berechnet 

werden. Das neue Lease ist kein 08/15Modell mehr wie zuvor mit 

fixen Standards und der Annahme, dass eine Yacht bestimmter 

Größe sich einen bestimmten Prozentsatz nicht in EU Gewässern 

bewegt. Vielmehr ist es hochvariabel und vom individuellen Nut

zungsverhalten und den steuerlichen und rechtlichen Rahmen

bedingungen des jeweiligen Nutzers abhängig.

Um in den Genuss der Leitlinien für das YachtLeasing zu kommen, 

müssen aus unserer Sicht zusammengefasst folgende Bedingun

gen erfüllt sein:

•  Bei langfristigen Leasingverhältnissen muss der Leasinggeber 

in Malta für Mehrwertsteuerzwecke niedergelassen sein. 

III. MALTA  
NEW LEASE 2019

Fo
to

: A
do

be
.st

oc
k.

co
m

/E
le

na
 S

uv
or

ov
a



90 91

KOLUMNE  I YACHTRECHT

DER AUTOR

Prof. Dr. Christoph Ph. Schließmann ist Fachan

walt für internationales Wirtschaftsrecht in 

Frankfurt am Main und berät seit über 20 Jahren 

Unternehmen bei ihrer internationalen Ge

schäftsentwicklung an der Schnittstelle von 

Wirtschaft, Recht & Steuern. Selbst Skipper seit 

1996 und vorwiegend auf Motoryachten im Mit

telmeer unterwegs, überträgt er sein Wissen und 

seine Erfahrung auf die Yachtbranche. Er gilt als 

einer der führenden YachtrechtsAnwälte und 

begleitet vor allem Eigner, Hersteller und Ver

charterer großer Yachten mit einem FullSer

viceProgramm weltweit. 

Christoph Schließmann schreibt seit 2012 für int. 

Yachtmagazine und übernahm Anfang 2018 ex

klusiv für MEER & YACHTEN die RechtsKolumne 

„Yachtrecht International“. Bisher an dieser Stelle 

erschienen: „Hexenwerk“ YachtUmsatzsteuer in 

MY22018, „Rechtsfragen rund um Refits von mo

dernen und historischen Yachten“ in MY32018, 

„Plädoyer für professionelle Vertragsgestaltun

gen“ in MY42018, „Brexit – Was nun?“ (Teil 1) in 

MY 12019, Teil 2 erschien in MY 22019. 

der-yacht-anwalt.de, superyachtforum.eu

•  Bei langfristigen Leasingverhältnissen über 90 Tagen darf der 

Leasingnehmer, der in oder außerhalb Maltas ansässig sein 

kann, die Yacht nur für private Zwecke mieten; Charter nicht 

möglich! 

•  In allen Fällen muss der LeasingGeber über eine gültige maltesi

sche MehrwertsteuerIdentifikationsnummer verfügen und die 

Yacht muss dem Mieter in Malta zur Verfügung gestellt werden.

•  LeasingGeber und LeasingNehmer müssen einen Lea

singVertrag über die Yacht schließen, der dem Finanzministe

rium vorzulegen ist. 

•  Der LeasingGeber muss die maltesische Mehrwertsteuer auf 

der Grundlage der tatsächlichen Nutzung anwenden. 

•  Der LeasingNehmer muss angemessene Aufzeichnungen 

führen, um die tatsächliche Nutzung der Yacht innerhalb/au

ßerhalb des EUGebiets dem LeasingGeber (und dieser dem 

Ministerium) regelmäßig (längstens mittel jährlicher Erklärung) 

nachzuweisen. 

•  MwSt.Erhebung erfolgt auf der Grundlage einer wirksamen 

EUNutzung.

Nach den Vorschriften ist der LeasingGeber verpflichtet, dem 

LeasingNehmer die MwSt. auf das Leasingentgelt zu berechnen, 

anzumelden und zu entrichten. In der Regel werden maltesische 

Mehrwertsteuererklärungen vierteljährlich eingereicht. In diesem 

Zusammenhang und angesichts der Tatsache, dass im Allgemei

nen die LeasingZahlungen für Yachten im Voraus gezahlt wer

den, sehen die Leitlinien einen Anpassungsmechanismus vor, der 

sicherstellt, dass die endgültige MwSt.Abgabe der tatsächlichen 

Nutzung der Yacht innerhalb der EU entspricht. 

KAUF DER YACHT DURCH DEN 
LEASING-NEHMER:

Die mehrwertsteuerliche Behandlung des Erwerbs der Yacht 

durch den LeasingGeber hängt davon ab, ob die Yacht am jewei

ligen Liegeort beschafft, in einem anderen EUMitgliedstaat er

worben oder aus einem Drittland nach Malta eingeführt wird. 

VERKAUF DER YACHT DURCH  
DEN LEASING-GEBER:

Die mehrwertsteuerliche Behandlung eines etwaigen Verkaufs 

der Yacht durch den Vermieter hängt vom Ort des Verkaufs zu 

Mehrwertsteuerzwecken ab. Wenn der Verkauf in Malta stattfin

det, ist eine MwSt. von 18 Prozent auf die Verkaufssumme fällig.

Das neue Malta Lease Modell erfordert mehr Beratungs, Verwal

tungs und Planungsarbeit als das alte LeaseSchema, da alles fallwei
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se individuell gestaltet und aufgebaut werden muss. Dazu 

kommt das RoutenTracking, wofür wir eine spezielle Soft

ware zu effizienten Dokumentation anbieten. Auch die lau

fende Verwaltung bringt viel mehr Arbeit als das bisherige 

StandardSchema, insbesondere für diejenigen Kunden, bei 

denen von uns auch DirektorenDienstleistungen erbracht 

werden, da der Geschäftsführer des Vermieters /Lessors am 

Ende des Tages für die Mehrwertsteuerschuld verantwort

lich ist, wenn eine Steuerveranlagung ausgestellt wird und 

die Mehrwertsteuer angenommen und fällig ist.

Dazu kommt besonders bei dem neuen Lease, dass dafür 

eine nach international rechtlichen Gesichtspunkten rechts 

und steuersichere Struktur aufgebaut werden muss. Nicht 

das Malta Lease in seiner nationalen Fassung entscheidet 

nämlich über seine rechtliche Kompatibilität mit dem Sitz

landRecht des UBOs, sondern die für ihn geltenden inter

nationalen und nationalen Regeln seines Sitzlandes. 

Zypern hat parallel zu Malta ähnliche EUkonforme Leitli

nien veröffentlicht wobei die Basis VAT 19 Prozent be

trägt. Ich persönlich glaube, dass die Umsetzung der 

Leitlinien in Zypern großzügiger als in Malta gehandhabt 

werden wird und die Gestaltung der Umsetzung flexibler 

ist. Zypern erwartet auf Basis des Wertes der Yacht eine 

max. dreiprozentige Garantiezahlung, die am Tag der Re

gistrierung zu entrichten ist. Dazu einen Nachweis des 

Wertes der Yacht zum Zeitpunkt der Registrierung. 

Wenn die Yacht neu ist, reicht der Nachweis durch die 

Kaufrechnung. Ist die Yacht gebraucht, sollte ihr Wert 

durch eine formale Bewertungsbescheinigung belegt 

werden. Das LeasinggeberUnternehmen sollte mindes

tens sechs aufeinander folgende Jahre lang MwSt.Ein

nahmen verzeichnen und MwSt.Erklärungen abgeben. 

Die Yacht muss zollrechtlich nach Zypern transportiert 

und dort dem Mieter in der Republik Zypern zur Verfü

gung gestellt werden. Das Lease darf nicht für geschäft

liche Zwecke erfolgen. Sollte das Unternehmen die Lea

singtätigkeit einstellen und/oder zu einem beliebigen 

Zeitpunkt vor Ablauf eines Zeitraums von sechs Jahren 

ab der Registrierung von der MwSt. befreit werden, so 

wird zu diesem Zeitpunkt die MwSt. zum geltenden Nor

malsatz auf den Restwert der Yacht erhoben. &

IV. ZYPERN  
NEW LEASE 2019


